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quoa 28 dispositiones, quia Ia VOluntas bestatoris, 116610
Urgeat lege naturali, Pro bablliter tamen jure Civiliirritatur 8 quod Conditionibus legitimis Careat.

Cajus kann daher Niemandem, auch nicht eichtetwa Ur Verweigerung der Abſolution, 9werden, das In ede ſtehende Legat auszuzahlen. (Vvide Quartal—chrift Jahrgang 1880, Heft 3, 7  4.  3 —7Pro Draxi halten tr für das Beſte aS ſich über unſererage ſagen läßt, die Weiſung, welche Cardinal buſſe u iner
Theologia morglis den Seelſorgern und Beichtvätern gibt Erſagt Wenn der Seelſorger oder der Beichtvater von den ErhenRath gefragt wird, ob ſie verpflichtet ſeien, dem klar eU⸗xkannten Willen des Erblaſſers Genüge 3u leiſten, ſo wird EL
rathen, daß ſie Genüge leiſten, oder ſich gütlich mit dem
Legatar vergleichen, aber EL wird eS vermeiden, ihnen leſe Laſtal  8 eine ſtrenge Pflicht aufzuerlegen Qaus Furcht allzuviel 3uverlangen; ausgenommen jene Fälle, wo C8 ſich handelt Um ern
Legat 3u frommen Zwecken, oder aus wichtigen Gründen
3u vermuthen iſt, daß der Erblaſſer das ega errichtet, umeine Reſtitution 3u leiſten oder AUm ſeine Pflicht dieArmen 3u erfüllen, die CEL Im Leben nach der Meinung derer,die ihn kannten, nicht gehörig erfüllt USt Florian. Prof. oſef eiß

(Wucher). Honorätns iſt ein recht gutherziger ender Niemandem abſichtlich Unrecht hu eld el EL aber nichtleicht einem Anderen, denn 3u traurig, pricht Eu, ſind die Er⸗fahrungen, die nan amit macht. Zu ihm kommt nun einesTages ein entfernter Verwandter Fidelis und bittet ihn ein
Darlehen von a EL ich In dringender Geldverlegen—heit befinde; eu verſpricht ihm vollkommene Sicherſtellung desCapitals. Honoratus will Nichts davon wiſſen, EL wendet ein,daß C kein Bargeld habe, daß alle ſeine Erſparniſſe In Staats—
obligationen angelegt ſeien. „Nun ſo verkaufen Sie, meint Fide⸗lis, 2 ſolche Papiere, ſie haben gerade einen hohen Curs, und
geben Sie mir von dem Erlöſe die 120 f14 ich übergebe Ihnendafür meinen Penſionsbogen, mit dieſem können Sie Iu Quar—talen 1e 2  2 beheben, können Sie gewi zufrieden ern undich bin S auch, ich das eld glei haben kann.Werden dann beim Einkaufe die Papiere noch heurer ſein, 0bill ich die Differenz noch insbeſondere erſetzen. Für alle Fällebi ich Ihnen noch einen Wechſe geben, der Er 100Ho noratus denkt über den Vorſchlag nach, er gefällt ihm
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und Eu geh ihn ein. Nach einem halben Jahre erblicke ichfällig den Penſionsbogen und Honoratus vo Freude üher das
gute „Geſchäft“ erzählt mir die Geſchichte. Ich höre ſie an und
erwiedere: er lieber reund, da iſt 10 Wucher, was Sie
da treiben Dieſer Gewinn iſt nicht rechtlich erworbenes
eld und Sie ſind zur Rückerſtattung verpflichtet.“ Honoratusiſt beſtürzt, C wi nir nicht glauben, ich bin aher genöthigt,Gründe für meine Behauptung anzuführen. Welche in eS

Bekannt In die Grundſätze der Kirche, welche bei eld⸗
Arlehen zur eltung kommen: das Darlehen ſoll unentgeltlichſein, jeder Qus demſelben als ſolchem 0 Gewinn iſtunerlaubt und U  er doch gibt S gewiße Umſtände, äußereRechtstitel, welche berechtigen, mehr als das dargelieheneCapital ordern, alſo Intereſſen verlangen. Dieſe Grund—
ätze und die te finden ſich in jedem Moralwerke und ſindin Müller's Moraltheologie Lib II 112 kurz, aber
vollkommen genügen dargelegt. Wenden T nun dieſe Grund
ätze auf unſeren Fall an Honoratus zie durch die Anlageſeines apita In Obligationen Aus demſelben einen rechtmäßigenGewinn, denn für ſein Staatspapiere zu kaufen und davon
die Intereſſen beziehen, kann unbedingt als Tlaubt bezeichnetwerden. Es iſt hier nicht der Ort, auf die Gründe hiefür ein⸗
zugehen, denn S Oll keine National-Oekonomie geſchrieben wer
den, * enügt auf die Handlungsweiſe rechtſchaffener, gewiſſen⸗after Männer und religiöſer Genoſſenſchaften hinzuweiſen, welcheihre Capitalien auf dieſe Weiſe nutzbringend machen kein Be
denken tragen. Urch den Verkauf der Papiere entgeht ihmdieſer Nutzen und 27˙⁷ darf von Fidelis jedenfalls verlangen, daß
EL ihm dieſen entgangenen Gewinn erſetze. Wie viel wird das
betragen? Da E ſchon nach einem halben Jahre wieder eine
Obligation kaufen kann, entgehen ihm kr für das
ganze ahr N Intereſſen und dieſe wird EL von Fidelis unbe—
denklich fordern können.

lle anderen Titel und Anſprüche auf Intereſſen treffen
Inter den gegebenen Vorausſetzungen namentlich bei der voll
ſtändigen Sicherheit de. Capitals nicht und EL wird daherauch nicht berechtigt ſein, höhere Intereſſen verlangen. Uu
die nothwendigen Gänge behufs Verkauf und Einkauf und Be
hebung der Penſion kann E noch In billige Berechnung bringenund eine Entſchädigung dafür verlangen. Beträgt dieſe Entſchä⸗digung nach billiger ätzung ungefähr fl., kann EL
bis 11 von Fidelis fordern, nicht aber fl., die das
laubte Zinſenmaß offenbar überſchreiten. Nur in einem Falle
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dürfte Honoratus Wuch Eu entſchuldigt ſein, nämlichFidelis die Abſicht hatte, ihm Ur da verſpnich genau berechnete und deßwegen etwas
rochene Mehr eine

hoch gegriffene Pau  —ſchalvergütung für Mühe und Zeitverluſt 3u geben und derVertrag darüber geſchloſſen worden iſt; VSV kann 10 ni unrechtſein, eine etwas höhere Vergütung für geleiſtete lrbeit anzu  —nehmen, venn der Andere ſie freiwilligebezahlt. ſt dieſes nichtder Fall geweſen, lag eine ſolche höhere Vergütung den (dan⸗ken der Contrahenten fern, was ſich durch einfache Fragen EIwird ermitteln laſſen, haben ſie beide deN Mehrbetrag als ahreIntereſſen, als für das Darlehen 9Egezogenen Gewinn betrachtet und W-il
gebenen und aus dieſem

geſchloſſen, ſo wird Honoratus dem
ieſer Weiſe den VertragVorwurfe des Wuchersnimmermehr entgehen.Wo3u wird CEL un verpflichtet ſein? Ein Arlehen demBedürftigen Unter geeigneten Umſtänden geben, iſt allerdingsnur Liebespflicht nd wer dagegen fehlt, iſt nicht zur Reſtitu

—tion verpflichtet. ber ein Vertrag der einem Contrahentendie Schuldigkeit auferlegt, mehr als Tech iſt geben, iſt ungerecht, der aus demſelben gezogene Gever  1  E deßhalb zur Reſtitution. Au

winn ein ungerechter und
den Aus dem ch die Kirche nennt darum
rechten und Darleihen ſich 9ezogenen Gewinn einen unge⸗
diejenigen, die

ES n Congregationsentſcheidungen el daßUnter dem Titel der geſetzlichen Taxe Intereſſennehmen, zur Reſtitution nicht verpflicht werden können, iſtamit indirect die Verungzur Reſtitutibn jener Intereſſen ausgeſrochen, die ohne jeden äußeren ite genomm worden ind—8 onobratus über den Betrag ſeines Nutzentgangesund der Entſchädigung für —2eine Mühewaltung, ſei CS wie vielimmer, ſich bedungen und Cl
Recht und iſt ſchuldig, npfangen hat, beſitzt (v nicht mit

CS vieder 3u erſtatten.Doch ETL vende ein: „Jener Mehrbetrag iſt ein donumgratuitum, das miu Fidelis für meine Bereitwilligkeit 9⁴Doch das teht auf keine El eſt und iſt durchaus 3u bezwei  2  2feln Fidelis ſah da Widerſtreben ſeines Verwandten und da
EL kein uderes Mittel —ah, aus ſeiner Verlegenheit 3u kommen,bot EL jene hohen AY  .  Utereſſen an Honoratus hätte nun erklärenſollen, daß E, enn Uberhauptund billige Intereſſen leihe.

da zeld gegen gerechteDoch Er that das nicht und indemu- über den Vorſchlag nachachte, den Gewinn Erwog und nurIn Folge dieſer Erwägung enflben annahm und durch Vertragzur Bedingung machte, kann AI inem donum gratuitum dochnicht die Rede ſein.
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Noch eine Einwendung weiß Honoratus machen: „Fidelis hat 10 aus freien Stücken In jenen Vertrag gewilliget, 10hat ihn angeboten, wie QAun da einem ihm angethanen Un⸗
rech die Rede ſein?“ Allein ein Vertrag, der auf UngerechterBaſis ruht, wird durch die Einwilligung der Contrahenten nichtgerecht; der Darlehennehmer kann Urch ſeine Zuſtimmung nichverhindern, daß der dem Darlehen als ſolchem ohne an
deren Titel genommene Gewinn ein ungerechter bleibt und den
Darleiher zur Reſtitution verpflichtet; die Kirche nenn jeden
ſolchen Gewinn ungerecht ohne 3u unterſcheiden, bb br gefordert
oder angenommen ſei; und wäre dieſe Einwendung giltig, ſodürfte jeder Wucherer eine Entſchuldigung finden, da ſich auf
das freie Uebereinkommen, 10 oft auch auf da  5 Anerbieten ſeines
Schuldners berufen fann. enſo iſt i 10 auch mit anderen
Verträgen.

Alſo 8 bleibt bei der Entſcheidung: Was Honoratus mehrals ich durch die Umſtände rechtfertigen läßt, empfangen hat, iſtungerechter Gewinn: möge dem Fidelis jetzt oder bei der
letzten Penſionsbehebung erklären, EL begnüge ich mit der ent
ſprechenden Entſchädigung und ſei bereit, den eberſchu zurück⸗
zugeben. Lehnt Fidelis dieſen ab vielleicht mit der Motivirung,
daß Honoratus 10 viele Uhen und Unannehmlichkeiten atte, ſo
darf dieſer nun allerdings den Mehrbetrag al ein donum Sra:
Uitum oder vielmehr als eine etwas freigebige Belohnung ſeiner
ühen betrachten und nunmehr mit ruhigem ewiſſen behalten.

Julius Kundi, Coop In Wien, Brigittenau.
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Communion.) ügo, ein Nicht⸗Curat
rieſter In einer 0 celebrirt täglich zuu beſtimmten Stunde
die heil wobei immer Communieanten ſind Eines ages,
aAls EL in der Reihe der Andächtigen 65 einer Wei

erſon Lucia)
kam, bemerkte der begleitende Miniſtrant: „Dieſe Perſ darf
Nl abgeſpeiſt werden, ſo ſagte Herr Cooperator N., ſie iſt nar⸗
iſ

4 go nahm davon keine Notiz, und ſpendete ihr die heil
Communion. Ein paar Tage ſpäter 0 auf den Vorfall
bn vergeſſen erſchien wieder an der Communionbank;
Miniſtrant und Prieſter machten CS wieder ſo Nach der Meſſe
fragte aber einen Pfarrcooperator darüber, und dieſer erwie—
erte ungefähr: „Dieſe Perſon, eine ältliche Dienſtmagd, iſt
bekannt Unter dem Namen „die närriſche Loiſel“ daß ſie „geſtört“
iſt, kann man ihr im Geſicht ankennen; ſeit einiger Zeit will ſie
öfter In der Woche communicieren, aber kein Pfarrprieſter weiß,


